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Es ist kein Fohlen zu melden: 

Die Stute hat nicht aufgenommen. 

Die Stute hat verfohlt. 

Andere Ursache: 

Das Fohlen ist Tage nach Geburt verendet. Ursache: 

Nachfolgendes Fohlen ist geboren: 

Geschlecht: Hengst Stute 

Geburtsdatum:   (TT/MM/JJJJ) 

Rasse:    Farbe: 

Bitte senden Sie mir einen EMFTHA Transponder mit Equidenpaß-Antrag 
zu: 

Ja Nein 

Vor-/Name: 

Straße/Nr.: 

Telefon: 

 
Besitzer der Mutterstute zum Zeitpunkt der Bedeckung: 

war ich oder war: Vor-/Name: 

Adresse: 

PLZ, Ort: 

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird bestätigt: 

Datum: Unterschrift: 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  EMFTHA-Mitglied: Ja Nein 

  PLZ, Ort: 

E-Mail: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Antrag vollständig ausgefüllt und unterschrieben (spätestens 28 Tage nach Geburt), senden an: 

 
Zuchtbüro  
zuchtleiter@emftha.com 

 

           

Tierhalterregistriernummer:          (unbedingt angeben!) 
           

Die Stute:         Reg.-Nr.: 
           

wurde zuletzt gedeckt am:        (TT/MM/JJJJ)   
           

vom dem Hengst:         Reg.-Nr.: 
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Hinweis zur Transponder- und Equidenpaßantragsvergabe nach der 
Equidenpaßverordnung (EU) 2015/262 

 

Fohlenbesitzer, die ihre Abfohlmeldung eingesandt haben und deren Fohlen in Deutschland geboren 
sind, erhalten den Transponder und Equidenpassantrag zusammen von der Zuchtleiterin der EMFTHA 
zugesendet. Der Equidenpaßantrag beinhaltet eine fortlaufende, automatisch eingetragene 
Seriennummer in den Seiten. Diese Seiten werden später die in dem Originalpass eingefügt. Die 
Gesamterstellung von Antrag und Pass erfolgt ausschließlich über die Datenbank des EMFTHA e.V.. 
 
Fohlen, die in Österreich oder der Schweiz geboren wurden, bekommen von ihrem Landestierarzt 
ihre Transponder und nur der Equidenpaßantrag wird von der EMFTHA e.V. zugesendet. Die 
Transpondernummern dieser Länder werden anschließend in den Equidenpaßantrag eingetragen. 
Die weiter Paßerstellung erfolgt von der EMFTHA e.V.. 
 
Ein ausführliches Informationsschreiben zum Ausfüllen liegt dem jeweiligen Antrag bei. 


